
TEIL B TEX T 

1. HÖHENLAGE DER GEBÄUDE 

OBERKANTE EROGESCHOSSFUSSBOOEN FÜR 

EINGESCHOSSIGE WOHNGEBÄUDE 

MEHRGESCHOSSIGE WOHNGEBÄUDE 

EINGESCHOSSIGE NICHTWOHNGEBÄUDE 

MEHR GESCHOSS IGE NICHTWOHNGEBÄUDE 

USER ZUGEORDNETER STRASSENVERKEHRSI'=LÄCHE. 

2 EINFRIEDIGUNGEN 

AN DEN VERKEHRSFLÄCHEN 

{BEl EINBAU VON MÜLLSTÄNDEN BZW. - S0·1 RÄNKEN 

IN OIE PFEILER VON EINFRIEDIGUNGEN IM 

BEREICH OER ZUFAHRTSTORE KÖNNEN FÜR DIESE 

EN lSPRECHENO HOHE PFEILER ZUGE LASSEN W~ROEN 

§31, 1 B8auG l 

FÜR GRUNDSTÜCKE UNTEREINANDER 

AN ANDEREN FLÄCHEN (GRÜNFLÄCHEN , FLÄCHEN F ijR 

DEN GEMEINBEDARF USW. I 

EINFRIEOJG UNGE N ZU BAHNANLAGEN 

HÖHE ZULÄSSIG. 
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0,55 m, 

1,20m, 

0,20 m, 

0,50 m, 
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, 1,35 m, 

1,60 m 


